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Synopse Preisklauselgesetz – altes Recht 
(Änderungen für Wertsicherungsklauseln) 

(Stand 31.10.2008) 

Das „Gesetz über das Verbot der Verwendung von Preisklauseln bei der Bestimmung von Geldschulden“ (Preisklauselgesetz - PreisklauselG) (Artikel 2 des „Zweiten Gesetzes zum Abbau bürokratischer Hemmnisse insbesondere in der mittelständischen Wirtschaft“, BGBl. 2007 I, 2246, 2247) wurde das frühere Preisangaben- und Preisklauselgesetz
 sowie die Preis​klau​selverordnung (PrKV)
 mit Wirkung zum 14.9.2007 ersetzt. 

Ein Redaktionsversehen in § 3 Abs. 1 Nr. 2 b PreisklauselG
 wurde korrigiert durch Art. 3 des Gesetzes zur Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung (BGBl. 2008 I, 2101, 2107)
. 
Das frühere Genehmigungserfordernis für Ausnahmen vom gesetzlichen Verbot automa​ti​sch wirkender Wertsicherungsklauseln (§ 2 Preisangaben- und Preisklauselgesetz i. V. m. der Preis​klau​selverordnung) wurde ersetzt durch unmittelbar im Gesetz geregelte Legal​aus​nah​men. 

· Bei Wertsicherungsklauseln ist keine Genehmigung durch das BAFA (Bundesamt für Wirt​schaft- und Ausfuhrkontrolle
) mehr erforderlich. 

· Die bisher in der Preisklauselverordnung (PrKV) geregelten Ausnahmen vom Indexie​rungsverbot wurden (weitgehend wörtlich) direkt in das Gesetz übernommen. Künftig sind darüber hinaus auch Wertsicherungsklauseln bei Zahlungen auf Lebenszeit eines Beteiligten zulässig (§ 3 Abs. 1 S. 2 Nr. 1a) PreisklauselG).

· Eine Genehmigung anderer als der im Gesetz aufgelisteten Klauseln ist damit nicht mehr möglich. Die diesbezügliche Generalklausel (§ 3 Abs. 5 PrKV) entfiel im neuen Recht. 

· Bei einem Verstoß tritt die Unwirksamkeit nur und erst ab deren rechtskräftiger Fest​stel​lung ein (§ 8 PreisklauselG), es sei denn die Beteiligten haben etwas anderes vereinbart.

· Nach der Übergangsvorschrift gilt das Genehmigungserfordernis noch, soweit die Geneh​mi​​gung bis zur Verkündung des neuen Gesetzes beantragt wurde (§ 9 PreisklauselG). Ist für eine Wertsicherungsklausel bis dahin kein Genehmigungsantrag gestellt, gilt das neue Preis​klausel​gesetz, auch wenn die Klausel noch während der Geltung der alten Vorschriften verein​bart wurde. 


Gesetzesmaterialien: 

· Regierungsentwurf, BT-Drucks. 16/4391 vom 27.2.2007 (dort Art. 2, 11, 30 Abs. 2 Nr. 3 - S. 5-6, 13, 17, Begründung S. 21, 26-29)
,  

· Beschlussempfehlung und Bericht des BT-Wirtschaftsausschusses, BT-Drucks. 16/5522 vom 29.5.2007 (= Synopse mit Änderungen durch den Rechtsausschuss, dort S. 7-10, 41), 

· Gesetzesbeschluss des Bundestages, BR-Drucks. 392/07 vom 15.6.2007 (= vom Bundestag beschlossene Gesetzesfassung, dort S. 2-3),

· Zustimmung des Bundesrates (ohne Änderungen), BR-Drucks. 392/07 (Beschluss) vom 6.7.2007.  




Synopse altes und neues Recht

	alt: Preisangaben- und Preisklauselgesetz vom 3.12.1984, BGBl. 1984 I, 1429; zuletzt geändert BGBl. 2006 I, 2407)
	neu: Gesetz über das Verbot der Verwendung von Preis​​klauseln bei der Bestimmung von Geldschulden (Preis​klausel​gesetz) (BGBl. 2007 I, 2246, 2247 mit Änderung BGBl. 2008 I, 2101, 2107) 

	§ 2 – PreisAngG (PrPkG)

(1) Der Betrag von Geldschulden darf nicht unmittelbar und selbständig durch den Preis oder Wert von anderen Gütern oder Leistungen bestimmt werden, die mit den vereinbarten Gütern oder Leistungen nicht vergleichbar sind. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann auf Antrag Ausnahmen genehmigen, wenn Zahlungen langfristig zu erbringen sind oder besondere Gründe des Wettbewerbs eine Wert​sicherung rechtfertigen und die Preisklausel nicht eine der Vertragsparteien unangemessen benachteiligt. Der Geld- und Kapitalverkehr, einschließlich der Finanz​​instrumente im Sinne des § 1 Abs. 11 des Kredit​​wesen​gesetzes sowie die hierauf bezogenen Pensions- und Dar​lehensgeschäfte, bleibt vom Indexierungs​verbot ausgenommen. Desgleichen bleiben Verträge von gebiets​​ansässigen Kaufleuten mit Gebiets​fremden vom Indexie​rungsverbot ausgenom​men.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechts​verordnung ohne Zustimmung des Bundesrates

1. die Voraussetzungen näher zu bestimmen, unter de​nen Ausnahmen vom Preisklauselverbot nach Ab​satz 1 Satz 2 einzeln oder allgemein genehmigt wer​den kön​nen, oder solche Ausnahmen fest​zulegen,

2. die Ausnahmen nach Absatz 1 Satz 3 und 4 für be​stimm​te Arten von Rechtsgeschäften aus Gründen des Verbraucherschutzes zu begrenzen und

3. statt des Bundesministeriums für Wirtschaft und Tech​​nologie eine andere Bundesbehörde zu bestim​men, die für die Erteilung dieser Genehmigungen zu​stän​dig ist. 
	§ 1 - Preisklauselverbot

(1) Der Betrag von Geldschulden darf nicht unmittelbar und selbsttätig durch den Preis oder Wert von anderen Gütern oder Leistungen bestimmt werden, die mit den vereinbarten Gütern oder Leistungen nicht vergleichbar sind.

(2) s.u. 

	Preisklauselverordnung vom 23.9.1998, BGBl. 1998 I, 3043 (zuletzt geändert BGBl. 2001 I, 1149)
	

	§ 1 PrKV - Genehmigungsfreie Klauseln

Das Verbot von Preisklauseln nach § 2 Abs. 1 Satz 1 des Preisangaben- und Preisklauselgesetzes – nach​fol​gend Gesetz genannt - gilt nicht für

1. Klauseln, die hinsichtlich des Ausmaßes der Änderung des geschuldeten Betrages einen Ermes​sens​spielraum lassen, der es ermöglicht, die neue Höhe der Geldschuld nach Billigkeitsgrundsätzen zu bestimmen (Leistungsvorbehaltsklauseln),

2. Klauseln, bei denen die in ein Verhältnis zueinander gesetzten Güter oder Leistungen im wesentlichen gleichartig oder zumindest vergleichbar sind (Spannungsklauseln),

3. Klauseln, nach denen der geschuldete Betrag inso​weit von der Entwicklung der Preise oder Werte für Güter oder Leistungen abhängig gemacht wird, als diese die Selbstkosten des Gläubigers bei der Erbrin​​gung der Gegenleistung unmittelbar beein​flussen (Kosten​​elementeklauseln),


	§ 1 …

(2) Das Verbot nach Absatz 1 gilt nicht für Klauseln,

1. die hinsichtlich des Ausmaßes der Änderung des geschuldeten Betrages einen Ermessensspielraum lassen, der es ermöglicht, die neue Höhe der Geldschuld nach Billigkeitsgrundsätzen zu bestimmen (Leistungsvorbehaltsklauseln),

2. bei denen die in ein Verhältnis zueinander gesetzten Güter oder Leistungen im wesentlichen gleichartig oder zumindest vergleichbar sind (Spannungs​klauseln),

3. nach denen der geschuldete Betrag insoweit von der Entwicklung der Preise oder Werte für Güter oder Leis​tungen abhängig gemacht wird, als diese die Selbst​kosten des Gläubigers bei der Erbringung der Gegen​leistung unmittelbar beeinflussen (Kosten​elemente​klauseln),

4. die lediglich zu einer Ermäßigung der Geldschuld führen können.

	4. Klauseln in Erbbaurechtsbestellungsverträgen und Erbbauzinsreallasten mit einer Laufzeit von min​destens 30 Jahren, wobei § 9a der Verordnung über das Erb​bau​recht, § 46 des Sachenrechts​bereini​gungs​​gesetzes vom 21. September 1994 (BGBl. I S. 2457), zuletzt geän​dert durch Artikel 11 des Ge​set​zes vom 9. Juni 1998 (BGBl. I S. 1242), und § 4 des Erho​lungs​nutzungsrechtsgesetzes vom 21. Sep​tem​ber 1994 (BGBl. I S. 2538, 2548) un​be​rührt bleiben.
	jetzt geregelt in § 4 PreisklauselG

	Regelung zur Indexmiete (§ 557b BGB) entspricht § 4 Abs. 2 PrKV
	(3) Die Vorschriften über die Indexmiete nach § 557b des Bürgerlichen Gesetzbuches und über die Zulässig​keit von Preisklauseln in Wärmelieferungsverträgen nach der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme bleiben unberührt.

	§ 2 PrKV - Allgemeine Genehmigungsvoraussetzungen

(1) Die Genehmigung setzt voraus, daß die Preisklausel hinreichend bestimmt ist. Das ist nicht der Fall, wenn ein geschuldeter Betrag allgemein von der künftigen Preisentwicklung oder einem anderen Maßstab abhängen soll, der nicht erkennen läßt, welche Preise oder Werte bestimmend sein sollen.

(2) Preisklauseln werden nicht genehmigt, wenn sie eine Vertragspartei unangemessen benachteiligen. Eine unan​ge​messene Benachteiligung liegt insbe​son​dere vor, wenn 

1. einseitig ein Preis- oder Wertanstieg eine Erhöhung, nicht aber umgekehrt ein Preis- oder Wertrückgang eine entsprechende Ermäßigung des Zahlungs​anspruchs bewirkt oder

2. der geschuldete Betrag sich gegenüber der Entwick​lung der Bezugsgröße überproportional ändern kann.


	§ 2 - Ausnahmen vom Verbot

(1) Von dem Verbot nach § 1 Abs. 1 ausgenommen sind die in den §§ 3 bis 7 genannten zulässigen Preisklauseln. Satz 1 gilt im Fall

1. der in § 3 genannten Preisklauseln,

2. von in Verbraucherkreditverträgen im Sinne der §§ 491, 499 des Bürgerlichen Gesetzbuches ver​wen​deten Preisklauseln (§ 5)

nur, wenn die Preisklausel im Einzelfall hinreichend bestimmt ist und keine Vertragspartei unangemessen benachteiligt.

(2) Eine Preisklausel ist nicht hinreichend bestimmt, wenn ein geschuldeter Betrag allgemein von der künftigen Preisentwicklung oder von einem anderen Maßstab abhängen soll, der nicht erkennen lässt, welche Preise oder Werte bestimmend sein sollen.

(3) Eine unangemessene Benachteiligung liegt ins​be​sondere vor, wenn

1. einseitig ein Preis- oder Wertanstieg eine Erhöhung, nicht aber umgekehrt ein Preis- oder Wertrückgang eine entsprechende Ermäßigung des Zahlungs​anspruchs bewirkt,

2. nur eine Vertragspartei das Recht hat, eine Anpas​sung zu verlangen, oder

3. der geschuldete Betrag sich gegenüber der Ent​wick​lung der Bezugsgröße unverhältnismäßig ändern kann.

	§ 3 PrKV - Genehmigungsfähigkeit bei langfristigen Zah​lungen
(1) Nach § 2 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes können Preis​klau​seln genehmigt werden, wenn Zahlungen lang​fristig zu erbringen sind. Dies gilt insbesondere für Preis​klauseln, nach denen der geschuldete Betrag durch die Änderung eines von dem Statistischen Bundesamt oder einem Statistischen Landesamt ermittelten Preis​indexes für die Gesamtlebenshaltung oder eines vom Statis​tischen Amt der Europäischen Gemeinschaft ermit​​tel​ten  Verbraucherpreisindexes bestimmt werden soll, wenn 

1. es sich um wiederkehrende Zahlungen handelt, die

a) auf Lebenszeit des Gläubigers oder des Schuldners,

b) bis zum Erreichen der Erwerbsfähigkeit oder eines bestimmten Ausbildungszieles des Empfängers,

c) bis zum Beginn der Altersversorgung des Empfängers, 

d) für die Dauer von mindestens zehn Jahren, gerech​net vom Vertragsabschluß bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung, oder

e) auf Grund von Verträgen zu erbringen sind, bei denen der Gläubiger für die Dauer von mindestens zehn Jahren auf das Recht zur ordentlichen Kündi​gung verzichtet oder der Schuldner das Recht hat, die Vertragsdauer auf mindestens zehn Jahre zu verlängern oder

2. es sich um Zahlungen handelt, die

a) auf Grund einer Verbindlichkeit aus der Ausein​andersetzung zwischen Miterben, Ehegatten, Eltern und Kindern, auf Grund einer letztwilligen Verfügung oder

b) von dem Übernehmer eines Betriebes oder eines sonsti​gen Sachvermögens zur Abfindung eines Dritten zu entrichten sind,

sofern zwischen der Begründung der Verbindlichkeit und der Endfälligkeit ein Zeitraum von mindestens zehn Jahren liegt oder die Zahlungen nach dem Tode eines Beteiligten zu erbringen sind.
	§ 3 - Langfristige Verträge
(1) Preisklauseln in Verträgen

1. über wiederkehrende Zahlungen, die zu erbringen sind

a) auf Lebenszeit des Gläubigers, Schuldners oder eines Beteiligten,

b) bis zum Erreichen der Erwerbsfähigkeit oder eines bestimmten Ausbildungszieles des Empfängers,

c) bis zum Beginn der Altersversorgung des Empfän​gers,

d) für die Dauer von mindestens zehn Jahren, gerech​net vom Vertragsabschluss bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung, oder

e) auf Grund von Verträgen, bei denen der Gläubiger für die Dauer von mindestens zehn Jahren auf das Recht zur ordentlichen Kündigung verzichtet oder der Schuldner das Recht hat, die Vertragsdauer auf mindestens zehn Jahre zu verlängern

2. über Zahlungen, die zu erbringen sind

a) auf Grund einer Verbindlichkeit aus der Aus​ein​ander​setzung zwischen Miterben, Ehegatten, Eltern und Kindern, auf Grund einer Verfügung von Todes wegen oder

b) von dem Übernehmer eines Betriebes oder eines sons​tigen Sachvermögens zur Abfindung eines Dritten,

sind zulässig, wenn der geschuldete Betrag durch die Änderung eines von dem Statistischen Bundesamt oder einem Statistischen Landesamt ermittelten Preisindexes für die Gesamtlebenshaltung oder eines vom Statis​ti​schen Amt der Europäischen Gemeinschaft ermittelten Verbraucherpreisindexes bestimmt werden soll und in den Fällen der Nummer 2 zwischen der Begründung der Verbindlichkeit und der Endfälligkeit ein Zeitraum von mindestens zehn Jahren liegt oder die Zahlungen nach dem Todes des Beteiligten zu erfolgen haben.

	(2) Preisklauseln können ferner genehmigt werden, wenn der geschuldete Betrag von der künftigen Einzel- oder Durchschnittsentwicklung von Löhnen, Gehältern, Ruhegehältern oder Renten abhängig sein soll, wenn es sich um regelmäßig wiederkehrende Zahlungen handelt, die

1. für die Lebenszeit,

2. bis zum Erreichen der Erwerbsfähigkeit oder eines bestimmten Ausbildungszieles oder

3. bis zum Beginn der Altersversorgung
des Empfängers zu erbringen sind. 
	(2) Preisklauseln in Verträgen über wiederkehrende Zahlungen, die für die Lebenszeit, bis zum Erreichen der Erwerbsfähigkeit oder eines bestimmten Ausbil​dungs​​zieles oder bis zum Beginn der Alters​versorgung des Empfängers zu erbringen sind, sind zulässig, wenn der geschuldete Betrag von der künfti​gen Einzel- oder Durchschnittsentwicklung von Löh​nen, Gehältern, Ruhegehältern oder Renten abhän​gig sein soll.



	(3) Preisklauseln können ferner genehmigt werden, wenn der geschuldete Betrag von der künftigen Einzel- oder Durchschnittsentwicklung der Preise oder Werte für Güter oder Leistungen abhängig gemacht wird, die der Schuldner in seinem Betrieb erzeugt, veräußert oder erbringt und es sich um wiederkehrende Zah​lun​gen handelt, die 

1. für die Dauer von mindestens zehn Jahren, gerechnet vom Vertragsabschluß bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung, oder

2. auf Grund von Verträgen zu erbringen sind, bei denen der Gläubiger für die Dauer von mindestens zehn Jahren auf das Recht zur ordentlichen Kündigung verzichtet, oder der Schuldner das Recht hat, die Vertragsdauer auf mindestens zehn Jahre zu verlängern.

(4) Preisklauseln können ferner genehmigt werden, wenn der geschuldete Betrag von der künftigen Einzel- oder Durchschnittsentwicklung des Preises oder des Wertes von Grundstücken abhängig sein soll, wenn sich das Schuldverhältnis auf die land- oder forst​wirt​schaft​liche Nutzung beschränkt und es sich um wieder​​kehren​de Zahlungen handelt, die

1. für die Dauer von mindestens zehn Jahren, gerechnet vom Vertragsabschluß bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung, oder

2. auf Grund von Verträgen zu erbringen sind, bei denen der Gläubiger für die Dauer von mindestens zehn Jahren auf das Recht zur ordentlichen Kündigung verzichtet, oder der Schuldner das Recht hat, die Vertragsdauer auf mindestens zehn Jahre zu verlängern.
	(3) Preisklauseln in Verträgen über wiederkehrende Zahlungen, die zu erbringen sind

1. für die Dauer von mindestens zehn Jahren, gerechnet vom Vertragsabschluss bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung, oder

2. auf Grund von Verträgen, bei denen der Gläubiger für die Dauer von mindestens zehn Jahren auf das Recht zur ordentlichen Kündigung verzichtet, oder der Schuldner das Recht hat, die Vertragsdauer auf mindestens zehn Jahre zu verlängern,

sind zulässig, wenn der geschuldete Betrag von der künftigen Einzel- oder Durchschnittsentwicklung von Preisen oder Werten für Güter oder Leistungen abhängig gemacht wird, die der Schuldner in seinem Betrieb erzeugt, veräußert oder erbringt, oder wenn der geschuldete Betrag von der künftigen Einzel- oder Durchschnittsentwicklung von Preisen oder Werten von Grundstücken abhängig sein soll und das Schuldverhältnis auf die land- oder forstwirtschaft​liche Nutzung beschränkt ist.

	(5) Die Verwendung weiterer Klauseln kann geneh​migt wer​den, wenn schutzwürdige Interessen eines Betei​lig​ten dies erfordern.
	keine entsprechende Regelung  (nur Bereichsausnahme für Verteidigungsbeschaffung in § 7 PreisklauselG)

	§ 4 PrKV - Vertragsspezifische Klauseln

(1) Preisklauseln in Miet- und Pachtverträgen über Gebäude oder Räume, soweit es sich nicht um Mietverträge über Wohnraum handelt, gelten als genehmigt, wenn 

1. die Entwicklung des Miet- und Pachtzinses 

a) durch die Änderung eines von dem Statistischen Bundes​amt oder einem Statistischen Landesamt ermittelten Preisindexes für die Gesamt​lebens​haltung oder eines vom Statistischen Amt der Euro​pä​ischen Gemeinschaft ermittelten Verbraucher​preis​indexes,

b) durch die Änderung der künftigen Einzel- oder Durch​schnittsentwicklung der Preise oder Werte für Güter oder Leistungen, die der Schuldner in seinem Betrieb erzeugt, veräußert oder erbringt oder 

c) durch die künftige Einzel- oder Durch​schnitts​ent​wicklung des Preises oder des Wertes von Grund​stücken, wenn sich das Schuldverhältnis auf die land- und forstwirtschaftliche Nutzung beschränkt, bestimmt werden soll und

2. der Vermieter oder Verpächter für die Dauer von min​destens zehn Jahren auf das Recht zur ordent​lichen Kündigung verzichtet oder der Mieter oder Päch​ter das Recht hat, die Vertragsdauer auf mindes​tens zehn Jahre zu verlängern.


	in der allgemeinen Regelung des § 3 Abs. 1 Nr. 1 lit. e und Abs. 3 PreisklauselG enthalten (Sonderregelung über Genehmigungsfiktion entbehrlich, da nunmehr allgemein kein Genehmigungsverfahren erforderlich) (BT-Drucks. 16/4391, S. 28 f.)

	 (2) Für Mietanpassungsvereinbarungen in Verträgen über Wohnraum gilt § 557b des Bürgerlichen Gesetz​buchs.
	jetzt geregelt in § 1 Abs. 3 PreisklauselG

	entspricht § 2 Abs. 2 Nr. 4 PreisAngG
	§ 4 - Erbbaurechtsverträge
Zulässig sind Preisklauseln in Erbbaurechts​bestel​lungs​verträge und Erbbauzinsreallasten mit einer Lauf​zeit von mindestens 30 Jahren. § 9a der Verordnung über das Erbbaurecht. § 46 des Sachenrechts​bereinigungs​gesetzes und § 4 des Erholungsnutzungsrechtsgesetzes bleiben unberührt.

	§ 5 PrKV - Genehmigungsfähigkeit aus Wettbewerbs​gründen
Daneben können Preisklauseln genehmigt werden, wenn besondere Gründe des nationalen oder inter​natio​nalen Wettbewerbs sie rechtfertigen.
	keine entsprechende Regelung

	§ 6 PrKV - Geld- und Kapitalverkehr

Die Freistellung vom Indexierungsverbot nach § 2 Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes gilt nicht für Kreditverträge mit Verbrauchern im Sinne des § 1 des Verbraucher​kredit​gesetzes. Die Genehmigung solcher Klauseln setzt vor​aus, daß die Anforderungen des § 2 erfüllt sind.
	§ 5 - Geld- und Kapitalverkehr
Zulässig sind Preisklauseln im Geld- und Kapital​verkehr, einschließlich der Finanzinstrumente im Sinne des § 1 Abs. 11 des Kreditwesengesetzes sowie die hierauf bezogenen Pensions- und Darlehensgeschäfte. 

	entspricht § 2 Abs. 1 S. 4 PreisAngG
	§ 6 - Verträge mit Gebietsfremden

Zulässig sind Preisklauseln in Verträgen von gebiets​ansässigen Unternehmern (§ 14 des Bürgerlichen Gesetz​buchs) mit Gebietsfremden.

	bisher genehmigungsfähig nach Generalklausel (§ 3 Abs. 5 PrKV)
	§ 7 - Verträge zur Deckung des Bedarfs der Streitkräfte

Zulässig sind Preisklauseln bei Verträgen, die der Deckung des Bedarfs der Streitkräfte dienen, wenn der geschul​​dete Betrag durch die Änderung eines von dem Statisti​schen Bundesamt, einem Statistischen Lan​des​amt oder dem Statistischen Amt der Europäi​schen Gemeinschaften ermittelten Preisindex bestimmt wird.

	§ 7 PrkV - Genehmigungsbehörde

Zuständig für die Genehmigung von Preisklauseln ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).
	§ 8 - Unwirksamkeit der Preisklausel

Die Unwirksamkeit der Preisklausel tritt zum Zeitpunkt des rechtskräftig festgestellten Verstoßes gegen dieses Gesetz ein, soweit nicht eine frühere Unwirk​sam​keit vereinbart ist. Die Rechtswirkungen der Preis​klausel bleiben bis zum Zeitpunkt der Unwirksamkeit unberührt. 

	§ 8 PrKV - Übergangsvorschrift

Bereits nach § 3 des Währungsgesetzes erteilte Genehmi​gungen gelten fort. Genehmigungsanträge nach § 3 des Währungsgesetzes, die am 31. Dezember 1998 noch nicht erledigt sind, werden auf das Bundes​amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) über​geleitet. Über Genehmigungsanträge, die nach dem 31. Dezem​ber 1998 gestellt werden, ist, auch wenn sie sich auf früher geschlossene Verträge beziehen, nach dieser Ver​ordnung zu entscheiden.
	§ 9 – Übergangsvorschrift

(1) Nach § 2 des Preisangaben- und Preisklausel​geset​zes in der bis zum [einsetzen: Tag der Verkün​dung dies​es Gesetzes] geltenden Fassung erteilte Geneh​mi​gun​gen gelten fort.

(2) Auf Preisklauseln, die bis zum … [einsetzen: Tag der Verkündung dieses Gesetzes] vereinbart worden sind und deren Genehmigung bis dahin beim Bundes​amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle beantragt wor​den ist, sind die bislang geltenden Vorschriften weiter anzuwenden.


� 	Preisangaben- und Preisklauselgesetz vom 3.12.1984, BGBl. 1984 I, 1429 


(zuletzt geändert BGBl. 2006 I, 2407). 


� 	Preisklauselverordnung vom 23.9.1998, BGBl. 1998 I, 3043 (zuletzt geändert BGBl. 2001 I, 1149). 


� 	vgl. Hinweis, DNotI-Report 2007, 112. 


� 	Gesetzesmaterialien vgl. BR-Drucks. 12/08 vom 4.1.2008, S. 13-14 und S. 42. 


� 	Internet:  http://www.bafa.de/bafa/de/ 


� 	Alle Gesetzesmaterialien finden sich auch auf der Homepage des DNotI (www.dnoti.de) unter Gesetzes�ände�run��gen/Öffentliches Recht. 
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